
Oberes Glantal • Der Südkreis
Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Aktuelle Informationen rund um das Thema Coronavirus sind im Internet auf
unserer Homepage unter der Adresse www.vgog.de abrufbar.

Bürgerbusse zum Impfzentrum
Telefon: 06381-424 450, Montag bis Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr

Informationen aus dem Rathaus
In puncto „Digitalisierung unserer Grundschulen“ tut sich
ganz schön was!
Förderprogramme von Bund und Land Rheinland-Pfalz,
wie der „Digital Pakt Schule 2019-2024“ und „Medien-
kompetenz macht Schule“ sind nur Beispiele für die abso-
lut notwendige Entwicklung im Bereich digitale Bildung.

Medienkompetenz macht Schule
Angefangen hat es für den Bereich unserer Verbandsge-
meinde im Jahr 2017, als die drei Grundschulen Nanzdiet-
schweiler, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr -als
erste Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Obe-
res Glantal- Projektschulen beim Landesprogramm „Medi-
enkompetenz macht Schule“ wurden. Dem folgten die
restlichen Grundschulen Altenkirchen, Glan-Münchweiler
und Herschweiler-Pettersheim (zum Schuljahr
2018/2019) sowie die Grundschule Breitenbach zum
Schuljahr 2020/2021. Eine Bewerbung der Grundschule
Brücken erfolgte noch nicht.

Verbunden mit der Teilnahme als Projektschule war eine
Sachausstattung zur Verbesserung der technischen Infra-
struktur in Höhe von 7.500,- Euro je Schule. Über diese
Mittel wurde eine Vielzahl von Schüler-Tablets für den Un-
terricht angeschafft. Die Schulen waren in diesem Zusam-
menhang angehalten, Medienkonzepte zu erarbeiten und
die Arbeit im Bereich „digitale Bildung“ weiter voranzu-
treiben.

IT Ausstattung und Betreuung durch den Schulträger
Neben der jährlichen Bereitstellung von Haushaltsmitteln
zur Erweiterung der Ausstattung unserer Schulen mit digi-
talen Endgeräten, wie beispielsweise Tablets, Smartbo-
ards und Prometheanboards, war es der Verbandsgemein-
de Oberes Glantal als Schulträger von 8 Grundschulen
sehr wichtig, dass diesen eine fachkundige EDV-Betreu-

ung zur Seite steht. So wurde im Rahmen der Haushalts-
planung 2019/2020 eine weitere Stelle zur EDV-Betreu-
ung unserer Grundschulen geschaffen. Zwischenzeitlich
erfolgen auch hier neue Zuständigkeits- und Finanzier-
ungsvereinbarungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz
und den kommunalen Schulträgern zur künftigen Betreu-
ung der schulischen IT.

Digital Pakt Schule 2019-2024
Durch das Bundesprogramm „Digital Pakt Schule 2019-
2024“ wurden vom Bund 5 Milliarden Euro zur Verbesse-
rung der digitalen Infrastruktur bereitgestellt. Auf das
Land Rheinland-Pfalz entfielen 242 Millionen Euro. Der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal wurden insgesamt
528.933,76 Euro (inkl. Eigenanteil i.H.v. 10%) zugewie-
sen.

In den Sommerferien 2020 wurde bereits in den Gebäuden
der Grundschulen Altenkirchen und Nanzdietschweiler ei-
ne strukturierte EDV-Verkabelung vorgenommen. Neben
der neuen Netzwerk-Verkabelung und Stromleitung, wur-
den alle Klassensäle und sonstigen Nebenräume, welche
für den Unterricht oder die Ganztagsbetreuung genutzt
werden, nachhaltig mit ausreichend Netzwerkanschlüs-
sen ausgestattet.

In den Sommerferien 2021 folgen hier im Rahmen weiterer
größerer Baumaßnahmen, die Grundschulen Glan-
Münchweiler und Waldmohr. Geplant ist die Umsetzung
der Maßnahmen in den Grundschulen Breitenbach, Brü-
cken und Schönenberg-Kübelberg im Jahr 2022 und in der
Grundschule Herschweiler-Pettersheim im Jahr 2023. Ne-
ben dieser EDV-Verkabelung werden meist weitere um-
fangreichere bauliche Arbeiten am Schulgebäude durch-
geführt, weshalb nicht alle Schulen im gleichen Zeitraum
zum Zuge kommen können.

Das Förderprogramm Digital Pakt Schule 2019-2024 wur-
de zwischenzeitlich mehrfach erweitert:

• Digital Pakt I (Infrastruktur), siehe vorherige Ausführungen
• Digital Pakt II (Sofortausstattungsprogramm): hier wur-

den der Verbandsgemeinde ca. 47.000,- Euro zugewie-
sen, wovon 113 Tablets, inkl. Zubehör für unsere Schu-
len (zum Verleih an Schüler/innen für den Heimunter-
richt) angeschafft wurden.

• Digital Pakt III (Administration): Förderung von Perso-
nal- und Sachkosten für professionelle Administrati-
ons- und Supportstrukturen. Hier sind in den Bereich
der VG Oberes Glantal bislang noch keine Gelder ge-
flossen.

• Digital Pakt IV (Lehrkräfte-Endgeräte): Mobile Endgerä-
te für Lehrkräfte als Teil der im Rahmen des Digital
Pakts geförderten schulischen Infrastruktur, zur flexi-
blen Nutzung für die Unterrichtsvorbereitung und den
Unterricht. Auch hier fanden bisher noch keine An-
schaffungen statt.

• Sowie aufstockende Zuwendungen vom Land Rhein-
land-Pfalz zu den vorgenannten Programmen.

Breitbandausbau, Glasfaseranschlüsse
Im Rahmen des sog. „weiße-Flecken-Programm“ hat der
Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 28.11.2017
beschlossen, alle Schulgebäude der VG Oberes Glantal für
„schnelles Internet“ an das Breitbandnetz anbinden zu
lassen. Zwischenzeitlich verfügen bereits einige Schulge-
bäude über einen Glasfaseranschluss, bei den anderen
Schulen wird diese Anbindung noch erfolgen.

Für Rückfragen können Sie sich gerne mit Herrn Tobias We-
ber, Tel.: 06373-504-201 in Verbindung setzen.

Digitalisierung in unseren Grundschulen
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Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde
Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst:
Zuständig ist der Bereitschaftsdienst-
zentrale im Westpfalzklinikum Kusel, I.
Flur 1, Tel.: 116 117.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Marktplatz 4: dienstags und frei-
tags ab 20.00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte (Tag und Nacht einsatzbe-
reit): DRK-Rettungswache Schönen-

berg-Kübelberg, Rathausstraße 8, Te-
lefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ
(0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungs-
angebote für Senioren, Pflegebe-
dürftige und Familien, Unterstüt-
zung für Kranke, Genesende, Be-
hinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email: slb.landstuhl@diakonie-
pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Ambulanter Pflege- und
Betreuungsdienst
Inhaber W. Tremmel & M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16,
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr,
Tel. 06373/508641
Wir sind rund um die Uhr für Sie er-
reichbar.

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.
44., Frau Schmidt Kerstin.
Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Was-
serversorgung (Rohrbrüche, Un-
dichtigkeiten, Druckabfälle usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Un-
regelmäßigkeiten an öffentlichen
Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung, plötzliche Fahrbahnän-
derungen usw.) so rufen Sie für das
Gebiet der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal die Telefon-Nr. 0171
/ 5065303 an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Ent-
wässerung (Verstopfungen, Rück-
stau usw.) auf oder erkennen Sie
sonstige Unregelmäßigkeiten in Zu-
sammenhang mit der Abwasserbe-
seitigung oder an Gewässern (z.B.
Gewässerverschmutzungen, Öl-
spuren) so rufen Sie für den Bereich
der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse zum Impfzentrum
Telefon 06381 424 450
Montag bis Freitag
von 9.00 – 12.00 Uhr

Ambulanter Hospiz- und Palliati-
ver Beratungsdienst Kusel - Ram-
stein - Landstuhl - Westrich
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn, Tel.
06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der
Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

I M N O T F A L L
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Freiwilliges Soziales Jahr
Das Interkulturelle Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz mit
Sitz in Kusel GmbH (IKOKU) bietet in Kooperation mit der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal im Schuljahr 2021/2022 fol-
gende Plätze zur Leistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres
(FSJ) an:
•Grundschule Altenkirchen mit Ganztagsschule
•Grundschule Breitenbach mit Nachmittagsbetreuung
•Grundschule Brücken mit Ganztagsschule
•Grundschule Herschweiler-Pettersheim mit Nachmittagsbe-

treuung
•Grundschule Schönenberg-Kübelberg mit Ganztagsschule
•Grundschule Waldmohr mit Ganztagsschule
•Gemeindekindertagesstätte Altenkirchen
•Gemeindekindertagesstätte Breitenbach
•Gemeindekindertagesstätte Dittweiler
•Gemeindekindertagesstätte Dunzweiler
•Gemeindekindertagesstätte Schönenberg-Kübelberg (Sand)
•Gemeindekindertagesstätte Wahnwegen
•Gemeindekindertagesstätte I und II Waldmohr
• Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg
• Jugendhaus Waldmohr (hier ist die Fahrerlaubnis Klasse B

erwünscht)

Das FSJ beginnt am 01.09.2021 und richtet sich an Jugendliche
zwischen 16 und 27 Jahren. Ein FSJ dauert in der Regel 12 Mo-
nate. Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäftigung; die Frei-
willigen erhalten ein Taschengeld, die Sozialversicherungsbei-
träge werden übernommen.
Ein FSJ gilt als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die
berufliche Zukunft und kann für einige Ausbildungsgänge als
Praktikum anerkannt werden. Auch kann es bei der Vergabe
von Studienplätzen angerechnet werden.

BITTE BEWERBEN SIE SICH!
Interessenten richten ihre vollständige Bewerbung mit Angabe
der bevorzugten Einsatzstelle an:

Interkulturelles Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz
IKOKU GmbH
Trierer Str. 49 – 51
66869 Kusel
Ansprechpartnerin:
Frau Dr. Martina Drumm
Telefon: 06381-91 75 30 21
Email: martina.drumm@ikoku.de

Hinweis: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden,
dass die Bewerbungsunterlagen an die möglichen Einsatz-
stellen weitergeleitet werden.

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Be-
werbungsunterlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten
daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen oder Fo-
lien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Bewerberdaten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Lan-
desdatenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reise-
kosten werden nicht erstattet.

Die IKOKU GmbH ist anerkannte
Beschäftigungsstelle im Freiwil-
ligen Sozialen Jahr und wird ge-
fördert vom

Teilnehmer (m/w/d) gesucht!

Das Fundamt Waldmohr meldet:
Im Bürgerbüro Waldmohr wurden ein Wandtresor (Fundort Waldmohr, Badstraße ) und ein Wireless In Ear
Kopfhörer (Fundort Waldmohr, Nähe Spickelweiher) als Fundsache gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro Waldmohr der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal, Tel.: 06373/504-220 oder -221.

Freizeitanlage Ohmbachsee

Die Bürgerinnen und Bürger unserer Verbandsgemeinde und auch viele Gäste von außerhalb, nutzten den
Ohmbachsee für einen Tagesausflug. Die am See vorbeiführenden Wander- und Radwege laden die Besu-
cher zur Freizeitgestaltung ein. Auf dem Rundwanderweg um den Ohmbachsee befindet sich ein Skulptu-
renpark, einige frei zugängliche Grillplätze, ein Wasserspielplatz und auch einige Gastronomiebetriebe
(beachten Sie coronabedingte Schließungen). Sobald die Tretboote wieder ins Wasser gelassen werden
können, startet auch die Tretbootsaison auf dem Ohmbachsee.
Das schöne Wetter der vergangenen Tage lockte schon viele Besucher an den See.
Den Seebesuchern steht eine öffentliche Toilettenanlage zur Verfügung, welche zurzeit auch vermehrt ge-
nutzt wird, da die Gastronomiebetriebe coronabedingt geschlossen sind. Die Pflege der Toilettenanlage
wird in ehrenamtlicher Arbeit durch freiwillige Helfer vom Angelsportverein übernommen. Diese Arbeit für
die Allgemeinheit ist besonders hervorzuheben, da gerade das Putzen von einer öffentlichen Toilettenan-
lage eine oftmals besondere Herausforderung darstellt. Zu unserem großen Bedauern mussten wir aber
die Meldung entgegennehmen, dass die öffentliche Toilettenanlage am Ohmbachsee vermehrt in einem
benutzungsunwürdigen Zustand verlassen wird und auch die ehrenamtliche Reinigungstruppe an ihre
Grenzen des Zumutbaren gelangt.

Wir bitten Sie daher eindringlich die Toilettenanlage bitte so zu hinterlassen, wie man sie selbst gerne
anzutreffen wünscht.
Vielen Dank für die Beachtung, auch im Namen der ehrenamtlichen Helfer!

Ihre
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Das Fundamt Schönenberg-Kübelberg
meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurde ein Handy (Fundort: Quirnbach) als Fundsache gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel. 06373/504-210

Sie erhalten das Amtsblatt nicht regelmäßig?

Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40
wochenblatt-reporter.de/zustellung
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Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister

10558958_30_3

wal_b103_amtsb.03

9. Januar 2021 Seite 3AMTSBLATT

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister



LEADER AUFRUF
Unter dem Motto „Gemeinsam neue Wege gehen“ stellt die LAG Westrich-Glantal 632.539,03 Euro zur Förderung von LEADER-Projekten zur
Verfügung. Gemeinsam mit den Menschen vor Ort soll die Region weiterentwickelt werden. Dazu brauchen die Region Ihre Ideen, Ihr Know-
how und Ihr Engagement für neue Projekte! Projektträger können neben Kommunen, Vereinen und Verbänden auch Privatpersonen und Un-
ternehmen sein. Die Fördersätze betragen dabei je nach Rechtsform des Trägers, dem Innovationsgehalt und regionalen Nutzen des geplan-
ten Projekts zwischen 30 und 75 Prozent. Entscheidend für die Auswahl einer Projektidee ist, wie gut sie die Region voranbringt und die
Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LILE) unterstützt. Gefördert werden Vorhaben, die die drei Handlungsfelder bedienen: „Nach-

haltiges Wirtschaften vor Ort“, „Leben in zukunftsfähigen Gemeinden“ und „Naturnahe Erholung aktiv gestalten“. Bis zum 18.06.2021 können Projektideen eingereicht werden!
Alle Interessierten sind aufgerufen, ihre Vorschläge in Form einer Projektskizze bei der LAG Westrich-Glantal einzureichen.
Die Region freut sich auf Ihre Ideen!

Jetzt für LEADER-Förderung bewerben!

Themenbereiche: Zur Umsetzung der LILE ist es vorgesehen, dass Vorhaben die drei Handlungsfelder der LILE bedienen. Diese sind aus den Zielerreichungstabellen in der LILE
von Seite 33 bis 47 ersichtlich. In diesem Sinne können im Rahmen des 9. Projektaufrufs Vorhaben zu den folgenden Handlungsfeldern eingereicht werden:
• Nachhaltiges Wirtschaften vor Ort
• Leben in zukunftsfähigen Gemeinden
• Naturnahe Erholung aktiv gestalten
Auswahlkriterien: Der Vorstand des LAG Westrich-Glantal e.V. stellt das Entscheidungsgremium dar, das über die Förderwürdigkeit aller eingereichten Projekte entscheidet. Durch
die Verfügung über öffentliche Gelder ist er einer transparenten Auswahl der Vorhaben anhand einer Checkliste verpflichtet. Diese Checkliste ist veröffentlicht und auf der Website
der LAG Westrich-Glantal einsehbar oder kann beim Regionalmanagement angefragt werden. Wir möchten bereits im Vorfeld darauf hinweisen, dass im Projektaufruf ausgewählte
Projekte innerhalb eines halben Jahres nach der Entscheidungssitzung einen Förderantrag stellen müssen. Geht in diesem Zeitraum kein Förderantrag inkl. aller Anlagen bei der
Bewilligungsbehörde (ADD) ein, können keine Mittel aus diesem Aufruf in Anspruch genommen werden. Eine Verlängerung der Auswahlentscheidung durch der LAG-Vorstand ist
möglich. Nach Ablauf der Frist kann das Projekt erneut bei einem folgenden Projektaufruf eingereicht werden.
Ansprechpartner/in für Rückfragen: Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um LEADER, die Projektkonzeption, -förderung und -abwicklung ist die LEADER-Regionalmanagerin
Anne-Marie Kilpert (Tel.: 06302/9239-16, EMail: anne-marie.kilpert@entra.de). Das Regionalmanagement ist werktags zwischen 09:00 und 16:00 Uhr und nach Vereinbarung
erreichbar. Der LAG Westrich-Glantal e.V. bittet um Beachtung, dass nur vollständig und korrekt ausgefüllte Projektsteckbriefe inklusive aller nötigen Anlagen in die Projektaus-
wahl einbezogen werden können!
Weitere Informationen: Weitere wichtige Informationen, die den Projektträger bei der Einreichung seines Projektsteckbriefs unterstützen, sind auf der Website www.westrich-
glantal.de der LAG Westrich-Glantal zu finden.
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Bekanntmachung
Am Dienstag, den 16.03.2021, um 19:00 Uhr, findet
in der Turnhalle der IGS Schönenberg-Kübelberg, St.
Wendeler Straße 16, 66901 Schönenberg-Kübelberg
eine Sitzung des Verbandsgemeinderates der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungs-
punkte 25 und 26 – öffentlich.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Verpflichtung von nachrückenden Ratsmitgliedern
2. Einwohnerfragestunde

(Hinweis zu TOP 2 – Einwohnerfragestunde
Einwohner können während dieses Tagesord-
nungspunktes Fragen aus dem Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen
und Vorschläge unterbreiten. Wer von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird ge-
beten, die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor
der Sitzung schriftlich bei Bürgermeister Chris-
toph Lothschütz einzureichen.)

3. Sanierung Freibad Waldmohr
- Vergabeverfahren Planungsleistungen

4. Dittweiler, Verlängerung der Freibergstraße; Ver-
gabe der Bauleistungen für Kanal und Wasser

5. Ortsgemeinde Glan-Münchweiler - Neubaugebiet
Ortsmitte; Auftragsvergabe für Ing.-Leistungen
Kanal und Wasser

6. Ortsgemeinde Breitenbach, Abwasserbeseiti-
gung Grube Labach; Vorstellung der Machbar-
keitsstudie

7. Ingenieurleistungen für die Sanierung der Was-
serversorgung, Abschnitt St.Wendeler Straße und
Schillerstraße, OG Altenkirchen und St.Wendeler
Straße, OG Dittweiler; Vergabe

8. Matzenbach, Erschließung Neubaugebiet Am
Bahnhof; Vergabe der Bauleistungen für Kanal
und Wasser

9. Börsborn, Verlegung Regenwasserkanal und
Wasserleitung in der Hauptstraße

10. Ortsgemeinde Altenkirchen, Endausbau NBG
Hühnerhecke; Auftragsvergabe Angleichung Ka-
nal und Wasser

11. Ortsgemeinde Wahnwegen, Erschließung Neu-
baugebiet Am Scheidsberg, 2.BA; Vergabe der In-
genieurleistungen

12. Staukanal, Pumpwerk, Pumpendruckleitung, Ab-
riss KA Glan-Münchweiler; Auftragserweiterung
Baugrunduntersuchungen

13. Erneuerung der Abwasserpumpstation Matzen-
bach; Vergabe der Bauleistungen

14. Aufruf eines Tagesordnungspunktes aus dem
Umlaufverfahren am 1.12.2020;
Werksgebäude Brücken; Gestattungs- und Pacht-
vertrag für die Errichtung und den Betrieb einer
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Werksge-
bäudes in Brücken/Pfalz

15. Nachbesetzung der Ausschüsse
a) Nachwahl eines Mitgliedes für den Schulträger-

ausschuss, den Ausschuss für Jugend, Senio-
ren, Kultur und Sport und den Fachausschuss
Dorfentwicklung

b) Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes
für den Werkausschuss sowie Nachwahl von
zwei stellvertretenden Mitgliedern für den
Haupt-, Finanz-, Bau- und Umweltausschuss
und den Rechnungsprüfungsausschuss

c) Nachwahl eines stellvertretenden Mitgliedes
für den Arbeitskreis Wirtschaft

16. Vereinbarung zur dauerhaften Mitbenutzung von
Räumlichkeiten der Grundschule Glan-Münch-
weiler (Glantalschule) durch die Kindertagesstät-
te „Villa Kunterbunt“ Matzenbach

17. Sonnenschutz Südseite am Gebäude der Grund-
schule Schönenberg-Kübelberg;
Haushaltsmittel im Jahr 2022 und Antrag auf Zu-
wendung

18. Unterrichtung desVerbandsgemeinderates über den
Bericht der unvermuteten überörtlichen Kassenprü-
fung der Gemeindekasse Oberes Glantal 2020

19. Änderung der Gefahrenabwehrverordnung der
VG Oberes Glantal

20. Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr
Auftragsvergabe

21. Löschung Grunddienstbarkeit altes FF Haus Börsborn
22. Betrieb des landeseinheitlichen Fachverfahrens

Meldewesen „VOIS“;
Abschluss einer Zweckvereinbarung über den öf-
fentlich-rechtlichen Betrieb der zentralen IT-
Plattform „VOIS“ für den Betrieb des landesein-
heitlichen Fachverfahrens Meldewesen zwischen
der VG Oberes Glantal und der ZIDKOR, Mainz

23. Zustimmung zur Annahme von Spenden gem.
§ 94 Abs. 3 GemO

24. Informationen
nicht öffentlich
25. Erwerb Teileigentum
26. Nutzungsvertrag

Schönenberg – Kübelberg, den 25. Februar 2021

gez. Christoph Lothschütz
-Bürgermeister -

Das Forstamt Kusel informiert:
Das Forstamt Kusel weist darauf hin, dass es im März auf-
grund von Baumschäden zu Verkehrssicherungsarbeiten
im Zufahrtsbereich des Eichelscheiderhofes in Waldmohr
kommen wird.
Hierfür wird das Eichelscheider-Sträßchen für circa zwei
Tage gesperrt. Eine Zufahrt zum Eichelscheiderhof bzw.

zum Waldhaus ist weiterhin über die K 1 (Autobahnunter-
führung/Rasthof) gegeben.
Eine weitere Verkehrssicherungsmaßnahme wird im Be-
reich Waldziegelhütte stattfinden. Dort ist die vollständige
Entnahme gefährdender Bäume notwendig. Unter Um-
ständen kann es im Durchführungszeitraum zu kurzen

Verkehrssicherungsarbeiten im Zufahrtsbereich Eichelscheiderhof und im Bereich Waldziegelhütte.
Wartezeiten auf der L 354 kommen, ohne dass diese je-
doch vollständig gesperrt werden muss.
Nach Beendigung der Maßnahmen, sobald die Gefahren
beseitigt sind, können die Wege wieder genutzt werden.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Altenkirchen

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Altenkirchen sucht ab sofort

eine Reinigungskraft (m/w/d)

fürdieReinigungsarbeiteninderkommunalenKin-
dertagesstätte „Sonnenhügel“ in Altenkirchen.

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeit-
stelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von
durchschnittlich 4,4 Stunden. Sie arbeiten vo-
raussichtlich an 1 Tag pro Woche, außerdem be-
nötigen Sie die Bereitschaft bei Bedarf Mehrar-
beit zu leisten (Urlaubs- und Krankheitsvertre-
tung). Die Reinigung muss im Regelfall am
Nachmittag nach Schließung der Kita erfolgen.

Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergü-
tung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVÖD) mit allen im
öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen.
Schwerbehinderte Menschen werden bei ent-
sprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung
mit tabellarischem Lebenslauf bis spätestens
26.03.2021 an

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg

oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevor-
zugt im PDF-Format).

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Orts-
bürgermeister, Herr Manfred Geis (Mobil-Nr.
0170- 7190144).

Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rück-
sendung der Bewerbungsunterlagen grund-
sätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine
Originale und keine Bewerbungsmappen oder
Folien einzureichen. Die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Bewerberdaten richtet sich
nach der EU-DSGVO und dem Landesdaten-
schutzgesetz.

Altenkirchen, 06.03.2021
gez. Manfred Geis,
Ortsbürgermeister

Rasengräber abräumen
Zur Zeit sind die Gräber auf der Ra-

sengrabfläche mit Blumen und

sonstigen Utensilien belegt.

Grundsätzlich ist Grabschmuck

hier nicht erlaubt, wird aber au-

ßerhalb der Mähzeit über Winter

geduldet. Da in diesem Bereich

Setzungen zu verzeichnen sind,

müssen diese schnellstmöglich

durch die Ortsgemeinde wieder

hergerichtet werden.

Hiermit werden alle Grabnutzer

aufgefordert, schnellstmöglich ih-

re Grabflächen abzuräumen.

Geis Manfred

Ortsbürgermeister
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Brücken

Dunzweiler

Kita „Die wilden Zwerge“ Dunzweiler

Vom 08.03.21-19.03.21

Mo/ Mi/Fr von 10.00-11:00 Uhr sowie 15:00-16:30 Uhr geöffnet.

Bestellungen bitte bis zum 18.03.2021 in der Kita abgeben oder
per Mail an

kiga-dunzweiler@vgwaldmohr.de.

Der Osterbasar und die Bücherausstellung finden unter den vor-
gegebenen Hygienemaßnahmen statt!
Über Ihr Kommen freuen wir uns sehr.

Osterbasar und Buchausstellung in unserer Kita „Die wilden Zwerge“

Dittweiler

Bekanntmachung
Am Montag, den 08.03.2021, um 19:00 Uhr, findet im Saal des
Bürgerhauses, Schmittweilerstraße 12, 66903 Dittweiler eine
Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Dittweiler
statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 7
und 8 – öffentlich.

Tagesordnung:

öffentlich
1. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschafts-

plan 2021 und die Brennholzpreise 2021
2. Übertragung der Revierleitung des Gemeindewaldes im Zu-

ge der Neuabgrenzung des Forstreviers Glantal
3. Vergabe gemeinsamer Planungsauftrag

Verkehrsanlage„ Gehwegeausbau L355“
4. Neuanlegung von Urnengräbern und Treppenaufgang zur

Einsegnungshalle
5. Haushalt 2021/2022; Investitionen
6. Informationen
nicht öffentlich
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Außengelände Bürgerhaus

Hinweis:

Beschränkung der Teilnehmerzahl

Die Ratssitzung ist grundsätzlich öffentlich, sofern nicht gemäß
§ 35 Abs. I GemO aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, aus
Gründen des Gemeinwohls oder wegen schutzwürdiger Inter-
essen Einzelner, die Nichtöffentlichkeit vorgesehen ist. Aus
Gründen des Gesundheitsschutzes können jedoch aufgrund
der aktuellen Corona-Pandemie-Situation nur begrenzte Kapa-
zitäten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Um die
notwendigen Abstände zwischen den Teilnehmern gewährleis-
ten zu können, ist die Besucherzahl daher begrenzt.

Dittweiler, den 25. Februar 2021

gez. Winfried Karl Cloß
-Ortsbürgermeister -
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Glan-Münchweiler

Stellenausschreibung
In unserer kommunalen Kindertagesstätte Pfiffikus in Glan-Münchweiler ist ab dem 01.09.2021
eine Stelle für

einen Berufspraktikanten /
eine Berufspraktikantin

im Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d)

in Vollzeit zu besetzen.

Wir wünschen uns von Ihnen
•einen Abschluss im schulischen Teil der Ausbildung zum Erzieher/Erzieherin
•dass Sie Begeisterung und persönliches Engagement mitbringen
•Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit Kindern
• Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität
•Nachweis der Masernimmunität bzw. Bereitschaft, sich gegen Masern impfen zu lassen

Wir bieten Ihnen
•eine herzliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
• Anleitung durch eine erfahrene pädagogische Fachkraft
• viel Lern- und Entwicklungspotential für Sie als Auszubildende/r
•eine leistungsgerechte Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für Praktikantin-

nen/Praktikanten im öffentlichen Dienst sowie alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleis-
tungen

Ihre Bewerbung
senden Sie bitte bis spätestens 15.03.2021 unter Beifügung der üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg

oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Für
Fragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Petra Holm (Tel. 06383 / 927520) ger-
ne zur Verfügung.

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich
nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzu-
reichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und
dem Landesdatenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht er-
stattet.

Glan-Münchweiler, 11.02.2021
gez. Karl-Michael Grimm
Ortsbürgermeister

Herschweiler-Pettersheim

Geburtstagsüberraschung
aus der Kita
Herschweiler-Pettersheim
Hallo liebe Kinder der Kita Herschweiler-Pettersheim.
Wie geht es euch?
Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Sicher seid ihr schon
wieder ein ganzes Stück gewachsen. Auch wenn ihr nicht in unserer
Kita seid - denken wir viel an euch.
Um euch eine Freude zu machen und euch willkommen zu heißen, sind
wir euch kreativ geworden. Wir haben mit viel Kleister, Zeitungen,
Gipsbinden und viel bunter Farbe 4 wunderschöne Geburtstagsstühle
für euch gebaut, damit ihr an eurem nächsten Geburtstag in unserem
Kindergarten auf einem ganz besonderen Thron Platz nehmen könnt.
Seit gespannt, wenn ihr wiederkommt, welcher Stuhl in eurer Gruppe
steht.
Und wenn ihr Lust habt, schickt uns doch ein Bild von euch oder auch
gemeinsam mit euren Eltern eine bunte Postkarte.
Bis bald eure Erzieher/innen aus der Kita Herschweiler-Pettersheim.
Kleines Ratespiel: Wer findet auf dem Bild unser „Maskottchen“ – un-
seren Regenbogen?

Grünschnittsammelstelle
Herschweiler-Pettersheim
Die Grünschnittsammelstelle der Ortsgemeinde Herschweiler-Petters-
heim ist ab 05. März wieder geöffnet.

Ohmbach

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Ohmbach sucht für die kommunale
Kindertagesstätte Villa Sonnenschein ab sofort

einen Erzieher / eine Erzieherin (m/w/d)

mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
durchschnittlich 21,0 Wochenstunden. Die Stelle ist
befristet zu besetzen bis 31.12.2021, eine evtl. Wei-
terbeschäftigung ist abhängig von der weiteren Be-
triebserlaubnis.
Wir sind ein engagiertes und offenes Team, bestehend
aus 6 Köpfen. Unsere Einrichtung setzt sich aus 2 Grup-
pen zusammen. Insgesamt wird die Kita von durch-
schnittlich 30 Kindern besucht. In regelmäßigen Ab-
ständen bieten wir den Kindern verschiedene qualifi-
zierte Projekte an, dazu gehört u.a. das Zahlenland.
Wir wünschen uns:
eine engagierte Persönlichkeit mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung zum/zur Erzieher/in mit
staatlicher Anerkennung, die die Bereitschaft mit-
bringt, auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel

zu reagieren und ggfls. auch Vertretungs- bzw. Mehrar-
beitsstunden zu leisten. Des Weiteren erwarten wir
Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein und Einsatzfreude, Einfühlungsvermögen
und Freude am Umgang mit Kindern. Ihr Einsatz ist der-
zeit im Vorschulbereich geplant, sodass eine Mitar-
beit/Eigeninitiative bei den qualifizierten Projekten
von Vorteil wäre. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich
kreativ in die Projekte mit einbringen. Wünschenswer-
terweise können Sie die erfolgreiche Teilnahme an ei-
nem Lehrgang zur Praxisanleitung nachweisen.
Wir bieten:
Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung
nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öf-
fentlichen Dienst (TVÖD) mit allen im öffentlichen
Dienst üblichen Sozialleistungen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei entsprechender Eignung be-
vorzugt berücksichtigt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens
15.03.2021 unter Beifügung der üblichen Unterlagen
an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt im
PDF-Format).

Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kinderta-
gesstätte, Frau Wieder (Tel. 06386 / 3049970) oder
die VG-Verwaltung, Frau Melanie Göddel (Tel. 06373 /
504-140) gerne zur Verfügung.
Hinweis: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung
der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht erfol-
gen. Wir bitten daher keine Originale und keine Be-
werbungsmappen oder Folien einzureichen. Die Ver-
arbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten
richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdaten-
schutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reise-
kosten werden nicht erstattet.
Ohmbach, 02.02.2021
gez. Gerhard Kauf, Ortsbürgermeister
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Schönenberg-Kübelberg

Nachruf
Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg und die Verbandsgemeinde Oberes Glantal

trauern um

Herrn Peter Heintz.
Peter Heintz war von 1979 bis 1999 und von 2004 bis 2021

Ratsmitglied des Ortsgemeinderates Schönenberg-Kübelberg.
Von 2004 bis 2017 war er Mitglied des Verbandsgemeinderates und

von 2014 bis zur Fusion 2017 Beigeordneter der ehemaligen
Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg.

Darüber hinaus war Peter Heintz in der Zeit von 2009 bis 2020
als Mitarbeiter beim kommunalen Bauhof der

Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg beschäftigt.

Durch seinen beispielhaften Einsatz in der Kommunalpolitik
hat er sich große Verdienste erworben.

Auch als Mitarbeiter war er jederzeit bei den Kollegen und der Bevölkerung geschätzt.

Wir werden Peter Heintz stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen.

Schönenberg-Kübelberg im März 2021

Für die Ortsgemeinde Schönenberg-Kbg. Für die Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Thomas Wolf Christoph Lothschütz
Ortsbürgermeister Bürgermeister

KuH spendete 100 Faschings-Berliner
Der Kultur- und Heimatverein Sand (KuH) hat trotz „ausgefallener“ Faschingszeit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Caritas-Seniorenhauses in Schönenberg-Kübelberg mit
100 „Berlinern“ etwas „Fasching im Herzen“ beschert. Die süße Spende wurde von KuH-Vorstandsmitglied Martina Wagner pünktlich zu den Faschingstagen dem Leiter der
Einrichtung, Eric Graetz, überbracht.
Dabei wurden natürlich die geltenden Hygienebestimmungen beachtet. Martina Wagner vom KuH: „Auch wenn dieses Jahr nicht wie gewohnt feiern konnten: Unsere Fastnacht
verbindet jung und alt, es ist ein Fest der Generationen und des Miteinanders. Daher war es selbstverständlich, dass wir gerade auch in diesem Jahr an die Senioren gedacht haben
und so vielleicht trotz aller äußeren Umstände etwas Faschingsfreude verbreiten konnten.“

's is Faasenacht, die Kiechelcher sin geback' ...

Quirnbach

Seniorenverein Hodenbachtal/ Quirnbach
Liebe Mitglieder,
nach einem Jahr ohne unsere Seniorennachmittage hoffen wir, dass die Pandemie es bald erlaubt, unsere Zusammenkünfte mit euch wieder aufzunehmen. Wir freuen uns schon
darauf. Bleibt alle gesund.
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Hausleiter Eric Graetz vom Caritas-Seniorenheim Schönenberg-Kübelberg mit
Martina Wagner vom KuH e.V.Gedeckte Tafel im Seniorenhaus

Finde mit uns 

deinen Traumjob

www.looking4jobs.de

Das  Jobportal der Region



Steinbach

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Steinbach am Glan sucht für die kommunale Kindertagesstätte „Nimmerland“

einen Berufspraktikanten / eine Berufspraktikantin
im Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d)

Die Stelle ist ab dem 01.08./01.09.2021 in Vollzeit zu besetzen.

Wir wünschen uns von Ihnen
•einen Abschluss im schulischen Teil der Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin
•dass Sie Begeisterung und persönliches Engagement mitbringen
•Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit Kindern
• Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität
•Nachweis der Masernimmunität bzw. Bereitschaft, sich gegen Masern impfen zu lassen

Wir bieten Ihnen
•eine professionelle und kompetente Anleitung und Begleitung während des Anerkennungsjahres
•eine herzliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
• viel Lern- und Entwicklungspotential für Sie als Auszubildende/r
•eine leistungsgerechteVergütung nach den Bestimmungen desTarifvertrages für Praktikantinnen/Praktikanten im öffentlichen Dienst sowie alle im öffentlichen Dienst

üblichen Sozialleistungen

Ihre Bewerbung
senden Sie bitte bis spätestens 25.03.2021 unter Beifügung der üblichen Unterlagen an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg

oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF).
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Fragen steht Ihnen Frau Britner unter der Tel. 06383 / 5131 gerne zur Verfügung.

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Be-
werbungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Steinbach am Glan, den 22.02.2021
gez. Jörg Fehrentz,
Ortsbürgermeister

Nachruf
Betroffen haben wir vom Tod unserer langjährigen Mitarbeiterin und Kollegin

Frau Astrid Dutkiewicz

erfahren.

Die Verstorbene war seit November 2010 als Erzieherin in unserer Kindertagesstätte
„Nimmerland“ tätig. Im Rahmen Ihrer Beschäftigung übernahm sie die Gruppenleitung

und später die Vertretung der Leitung, bis sie ab Sommer 2019 zur Leiterin unserer
Kindertagesstätte bestellt wurde.

Ihre Menschlichkeit sowie ihre kompetenten und fachlichen Qualitäten zeichneten sie aus.
Geprägt war ihr Engagement von Liebe, Geduld und Leichtigkeit.

Bei Eltern und den Kindern war sie allseits sehr beliebt.

Wir bedauern, mit Frau Dutkiewicz eine langjährige und allzeit geschätzte
Mitarbeiterin verloren zu haben und werden ihr Andenken stets in Ehren halten.

Ihren Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Ortsgemeinde Steinbach am Glan
im Februar 2021

Jörg Fehrentz Team der Kindertagesstätte
Ortsbürgermeister Nimmerland
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Bekanntmachung
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Waldmohr für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 liegt während der all-
gemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Obe-
res Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-
5.09 bis zur Beschlussfassung durch den Stadtrat zur Einsichtnahme
aus.
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Waldmohr haben die Möglich-
keit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung Vorschläge
zum Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Jahre
2021 und 2022 schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Obe-
res Glantal einzureichen.
Da das Rathaus aufgrund der aktuellen Situation vorübergehend für die
Öffentlichkeit geschlossen ist, kann die Einsichtnahme nur nach vor-
heriger telefonischer Terminvereinbarung (06373/504-151) erfolgen.

Partnerschaftsverein
Waldmohr/Is-sur- Tille

Neben sportlichen
und kulturellen Ak-
tivitäten sind wäh-
rend des Corona-
Lockdowns auch
keine Sitzungen
oder Versammlun-
gen bei den Verei-
nen möglich. So
muss aufgrund der

aktuellen Situation die Mitgliederversamm-
lung des Partnerschaftsvereins Waldmohr/Is-
sur-Tille bis auf Weiteres verschoben werden.
Sobald derartige Versammlungen wieder mög-
lich sind, wird sich der Verein um einen neuen
Termin bemühen.

Der Vorstand
S. Streibert/T. Oldenburg

Stellenausschreibung
Die Stadt Waldmohr sucht für die Kindertagesstätte I
„Die Bremer Stadtmusikanten“, Badstr. 1a, und für die
Kindertagesstätte II „Drei Freunde“, Badstr. 3, jeweils

einen Berufspraktikanten /
eine Berufspraktikantin

im Anerkennungsjahr Erzieher (m/w/d)

DieStellensindabdem01.08.2021/01.09.2021inVoll-
zeit zu besetzen.
Wir wünschen uns von Ihnen
•einen Abschluss im schulischen Teil der Ausbildung

zum Erzieher/Erzieherin
•dass Sie Begeisterung und persönliches Engage-

ment mitbringen
•Freude und Einfühlungsvermögen bei der Arbeit mit

Kindern
• Teamfähigkeit und zugleich die Fähigkeit zum selb-

ständigen Arbeiten

• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Be-
lastbarkeit und Flexibilität

•Nachweis der Masernimmunität bzw. Bereitschaft,
sich gegen Masern impfen zu lassen

Wir bieten Ihnen
•eine professionelle und kompetente Anleitung und

Begleitung während des Anerkennungsjahres
•eine herzliche und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
• viel Lern- und Entwicklungspotential für Sie als Aus-

zubildende/r
•eine leistungsgerechte Vergütung nach den Bestim-

mungen des Tarifvertrages für Praktikantin-
nen/Praktikanten im öffentlichen Dienst sowie alle
im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen

Ihre Bewerbung
senden Sie bitte bis spätestens 15.03.2021 unter
Beifügung der üblichen Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal

Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt
als PDF).
Schwerbehinderte Menschen werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für Fragen stehen Ihnen die Leiterin der Kita I (Frau
Pfreundtner, Tel. 06373/6210) und die Leiterin der Kita
II (Frau Jung, Tel. 06373/7536) gerne zur Verfügung.
Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksen-
dung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht
erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine
Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen. Die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten richtet
sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdaten-
schutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs- und Reise-
kosten werden nicht erstattet.
Waldmohr, 11.02.2021
gez. Dr. Jürgen Schneider,
Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrich-
tung der Einwohner über die Ergebnisse der Ratssit-
zung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sit-
zung gefassten Beschlüsse.
Der Stadtrat Waldmohr hat in seiner Sitzung am
16.12.2020 folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirt-
schaftsplan 2021 und die Brennholzpreise für 2021

a) Der Stadtrat stimmt dem Forstwirtschaftsplan
2021 in der vorliegenden
Form zu.

b) Der Stadtrat stimmt den Brennholzpreisen für
2021 zu
Teiländerung II zum Änderungsplan I zum Er-
weiterungsplan II Teil C zum
Teilbebauungsplan „Am Haidenkopf“
a) Abwägung über die eingegangenen

Stellungnahmen
b) Satzungsbeschluss

Zu A)
Der Stadtrat beschließt über die eingegangenen Stel-
lungnahmen – siehe hierzu Abwägungstabelle Die
Abstimmungen erfolgten einzeln (siehe Anlagen)
Zu B)
Der Stadtrat beschließt (unter Berücksichtigung der
unter A) beschlossenen Änderungen - die Teilände-
rung II zum Änderungsplan I zum Erweiterungsplan II
Teil C zum Teilbebauungsplan „Am Haidenkopf“ gem.
§ 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 24 GemO als
Satzung. Die Verwaltung wird beauftragt die Veröf-
fentlichung gem. § 10 Abs. 3 BauGB zu veranlassen.

Bebauungsplan Lauersdell
a) Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat fasst gem. § 2 Abs. 1 BauGB den Aufstel-
lungsbeschluss zum Bebauungsplan Lauersdell. Der
Beschluss vom 02.09.2020 wird durch diesen Be-
schluss ersetzt. Der Geltungsbereich kann beigefüg-
tem Plan entnommen werden.

Renovierung Hausmeisterwohnung Bürgerhaus;
Ermächtigung zur Auftragsvergabe der Gewerke
a) Heizung/Sanitär
b) Fliesenarbeiten
c) Trockenbau
d) Malerarbeiten
e) Schreinerarbeiten
f) Fensterbau

Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister mit den
Beigeordneten und den Fraktionsvorsitzenden zur
Vergabe der einzelnen Gewerke zur Renovierung der
Hausmeisterwohnung im Bürgerhaus.

Umbau und Erweiterung Kita II;
Zustimmung zur Planung und Antragstellung

Der Stadtrat stimmt der vorgestellten Planung zu.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, einen Zuschuss-
antrag beim Landesjugendamt zu stellen.

Catering für die Kita II
Der Stadtrat stimmt der Einführung des Caterings für
das Mittagessen in der Kita II mit Beginn des neuen
Kindergartenjahres zum 01.08.2021 zu.

Alarmanlage Kita I
DerStadtratstimmtderVergabezur InstallationeinerAlarm-
anlagefürdieKitaIandieFirmaKlinkausWaldmohrzu.

Neues aus dem Stadtrat Waldmohr
Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. §94
Abs. 3 GemO
a) Der Stadtrat stimmt der Annahme der Sachspende
in Höhe von 354,96 € durch Herrn Gernot Eberhard zu.
b) Der Stadtrat stimmt der Annahme der Sachspende
in Höhe von 1.125,60 durch Herrn A. Buchert zu.

Vergabe Kücheneinrichtung Kita I
Der Stadtrat stimmt der Vergabe der Kücheneinrich-
tung für die KITA I an die Fa. Thewes, Schmelz, zu ei-
nem Preis von 21.255,84 € zu.

Festsetzung der Beitragssätze (wiederkehrende
Beiträge) für die Investiti-

onsaufwendungen und Unterhaltungskosten
von Feld- und Waldwegen

a) für die endgültigen Beiträge des Jahres 2020
b) für Vorausleistungen auf die Beiträge des Jah-

res 2021
Für die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für
die Feld- und Waldwege in der Stadt Waldmohr wer-
den die endgültigen Beiträge für das Jahr 2020 in Hö-
he der veranlagten Vorausleistung, das sind 15,50
€/ha festgesetzt.
Der Vorausleistungsbeitrag für das Jahr 2021 wird auf
0,001550 Euro /m² (= 15,50 Euro/ha) Grundstücks-
fläche festgesetzt.

nicht öffentlich
Grundstücksangelegenheiten

Der Stadtrat beschließt über verschiedene Grund-
stücksangelegenheiten.

Waldmohr
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Kirchliche Meldungen

Prot. Kirchengemeinde Herrschweiler-Pettersheim

Gottesdienste
Sonntag, 7. März 2021
Ohmbach 10 Uhr
Herschweiler-Pettersheim 10 Uhr

Sonntag, 14. März 2021
Ohmbach 10 Uhr
Herschweiler-Pettersheim 10 Uhr

Voranmeldungen:
Wir bitten um telefonische Voranmeldung, jeweils sams-
tags zuvor. Die Anrufe werden unter Telefon 0 63 84 – 385
(Pfarramt) von 10 – 12 und 14 – 16 Uhr entgegengenom-
men. Über kurzfristige Änderungen der Schutzbestimmun-
gen oder Gottesdienstzeiten informieren wir Sie bei der
Anmeldung.
Schutzbestimmungen beachten
Auf dem Kirchengelände und im Kirchenraum gilt Mund-

und Nasenschutz (Medizinische Masken oder FFP2, KN95,
N95). Die Sitzplätze sind den Schutzbestimmungen ge-
mäß gekennzeichnet.
Weltgebetstag findet trotz Corona statt!
Am 5. März 2021 um 18 Uhr findet in der prot. Kirche in
Herschweiler-Pettersheim ein Gottesdienst zum Weltge-
betstag statt. In diesem Jahr wurde der Weltgebetstag von
Frauen des pazifischen Inselstaates Vanuatu vorbereitet.
Herzliche Einladung dazu!
Anmeldung zu diesem Gottesdienst telefonisch bei Birgitt
Finkbohner, Tel 06386-5829
Kindergottesdienst
Informationen über Überraschungspost und Video-Info
über WhatsApp bei Bernadette 017 12 83 75 86 oder Lau-
ra 015 75 15 18 68 2
Kindergruppen und Jugendkreise
Info: Simeon Kloft, Jugendreferent

Tel. 0 63 84 – 99 89 559
WhatsApp 0151 41 23 40 56
Email: s.kloft@kirche-hp.de
Kontakte:
Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Tel. 0 63 84 – 385
(bitte Anrufbeantworter beachten)
www.kirche-hp.de
https://www.facebook.com/
KircheHP
Die Geschäftsführung obliegt derzeit Herrn Dekan und
Pfarrer Lars Stetzenbach.
Dekanatsgeschäftsstelle Kusel:
Tel.: 0 63 81 – 9 96 99 –11,
auch in Trauerfällen, für Taufen und Trauungen.
Pfarramt.Kusel1@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken

Gottesdienste
Sonntag, 07.03.
Altenkirchen 10:00 Uhr Gottesdienst

Anmerkung: Bitte denken Sie beim Gottesdienstbesuch an die Mund-
nasenmaske, Abstand und die Hygieneregeln. Aufgrund der Corona
bedingten Heiz- und Lüftungsvorschriften empfehlen wir warme Klei-
dung. Zur besseren Planbarkeit melden Sie sich-wenn möglich-bis
samstags 15:00 Uhr telefonisch im Pfarramt an. Je nach aktueller Lage
kann eine Veranstaltung auch kurzfristig ausfallen.
Protestantisches Pfarramt Altenkirchen
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk-Vilov
Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus
Schönenberg-Kübelberg

Gottesdienste
Freitag, 05. März:
17.30 Uhr Breitenbach Kreuzwegandacht

mit anschl. Beichtgelegenheit
Samstag, 06. März:
17.00 Uhr Elschbach MessfeieramVorabend
18.30 Uhr Breitenbach MessfeieramVorabend
Sonntag, 07. März:
09.00 Uhr Waldmohr Messfeier
10.30 Uhr Kübelberg Messfeier
Mittwoch, 10. März:
08.30 Uhr Kübelberg Messfeier
Donnerstag, 11. März:
18.00 Uhr Waldmohr Eucharistische

Anbetung
18.30 Uhr Waldmohr Messfeier
Freitag, 12. März:
18.30 Uhr Kübelberg Kreuzwegandacht

mit anschl. Beichtgelegenheit
Samstag, 13. März:
17.00 Uhr Sand MessfeieramVorabend
Sonntag, 14. März:
09.00 Uhr Waldmohr Messfeier
10.30 Uhr Kübelberg Messfeier

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten im Pfarrbüro
(06373/3720) ist erforderlich. Kommen Sie bitte ca.
20 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes, bringen
Sie ihr eigenes Gotteslob mit. Alle Gottesdienstteil-
nehmer müssen eine medizinische Gesichtsmaske
(OP-Maske) oder eine Maske der Standards
KN95/N95 oder FFP2 tragen. Die Maske ist während
des gesamten Gottesdienstes zu tragen. Wir weisen
darauf hin, dass auf allen öffentlichen Plätzen rund
um die Kirchen Maskenpflicht besteht. Die Kirchen
sind während der Gottesdienste nicht geheizt, bitte

warm anziehen. Aufgrund steigender Corona-Zahlen
kann es zu kurzfristigen Verschärfungen oder Verän-
derungen von Hygieneregeln kommen oder zur Absa-
ge geplanter Gottesdienste. Alle Informationen sind
immer kurzfristig auf unserer Homepage veröffent-
licht. Bei Rückfragen können Sie sich gerne im Pfarr-
büro melden.
Live-Übertragung von Gottesdiensten
In der Zeit der Corona-Pandemie möchten wir insbe-
sondere den Kranken und alten Menschen die Mög-
lichkeit geben, sich mit uns von zu Hause im gottes-
dienstlichen Gebet zu verbinden. Dazu werden aus
unserer Pfarrei Gottesdienste per Video-Streaming
auf YouTube übertragen. Sie können sich dann live
mit uns im Gebet verbinden. Über die Homepage der
Pfarrei (www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de)
kommen sie zum YouTube-Kanal der Pfarrei Hl.
Christophorus mit dem anstehenden Livestream.
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg
Tel: 06373/3720, E-Mail:
pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag: 09.00-12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon,
Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Prot. Kirchengemeinde Gries

Gottesdienste
Liebe Gemeindeglieder,

aufgrund der aktuellen Lage sind die Aktivitäten in
unserer Kirchengemeinde weiterhin eingeschränkt.
Wie überall sind die Auflagen des Infektionsschutz-
gesetzes einzuhalten.
Alle Gruppentreffen fallen bis auf Weiteres aus.
Sonntag, 7.3.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in Miesau

Sonntag, 14.3.2021
10:00 Uhr Gottesdienst in Gries
Öffnungszeiten:
Pfarrerin Ute Stoll-Rummel ist immer zu sprechen.
Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und
freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.
Tel. 06372-1456, Telefax 50352
http://www.evpfalz.de/gemeinden/miesau
eMail: prot.pfarramt.miesau@t-online.de

Gottesdienste
28.02.2021
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer
Gottfried Steffens
Für jeden Gottesdienst wird um
vorherige Anmeldung gebeten:
Tel. 06373/8290149 oder
e-mail:m.pfaffcg@outlook.de
Unsere Gottesdienste sind auch

weiterhin auf dem Youtube-kanal
unter ec-gemeinde.de abrufbar.
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de
Gemeindepastor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10,
66901 Schönenberg-Kübelberg,
Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg

Gottesdienste
Gottesdienstbesuch bitte nur mit
vorheriger Anmeldung im Prot.
Pfarramt, samstags von 09.30 –
11.00 Uhr. Begrenzte Besucher-
zahlen: Nur noch 10 Personen
dürfen am Gottesdienst teilneh-
men! Bitte tragen Sie einen medi-
zinischen Mund-Nasenschutz!
Sonntag, 07.03.2021
09.30 Uhr Gottesdienst im Ge-
meindehaus
10.30 Uhr Gottesdienst im Ge-
meindehaus
Achtung: Ab 14.03. finden die Got-

tesdienste wieder in der Kirche statt.
Sonntag, 14.03.2021
10.00 Uhr Gottesdienst
In der Kirche ist es weiterhin kalt,
bitte auf entsprechende Kleidung
achten. Dienstags und donners-
tags von 09. – 12.00 Uhr und
samstags von 09.30 – 11.00 Uhr.
Telefon: 06373-3256, E-Mail:
pfarramt.schoenenberg@evkir-
chepfalz.de
Im dringenden Notfall wenden Sie
sich bitte an das Pfarramt Miesau,
Tel. 06372-1456.
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Prot. Kirchengemeinden Glan-Münchweiler und
Dietschweiler

Gottesdienste
07.03.2021 (Okuli), 9.00 Uhr,
Prot. Martinskirche Dietschweiler
(Anmeldung nicht erforderlich,
Mund-Nasenschutz [FFP2, KN95,
OP-Maske] muss im Gottesdienst
getragen werden, Kontakdaten
werden vor Eintritt aufgenommen)
07.03.2021 (Okuli), 10.10 Uhr,
Prot. Kirche Glan-Münchweiler
(Anmeldung nicht erforderlich,

Mund-Nasenschutz [FFP2, KN95,
OP-Maske] muss im Gottesdienst
getragen werden, Kontakdaten
werden vor Eintritt aufgenommen)
Kontakt:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel.: 06383/470
Email: pfarramt.glan.muenchwei-
ler@evkirchepfalz.de

Gottesdienste
Sonntag 7. März
09.00 Uhr Sonntagsmesse Nanzdietschweiler
10.30 Uhr Sonntagsmesse Rammelsbach
10.30 Uhr Sonntagsmesse Reichenbach-Steegen
18.00 Uhr Wohnzimmergottesdienst – Zoom Video-

konferenz

Anmeldung bis Freitag 5. März um 12 Uhr im Pfarrbüro Ku-
sel möglich!

Dienstag 9. März
17.30 Uhr Werktagsmesse Glan-Münchweiler
18.30 Uhr Werktagsmesse Rammelsbach
Mittwoch 10. März
09.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
09.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler

Donnerstag 11. März
17.30 Uhr Werktagsmesse Glan-Münchweiler
Freitag 12. März
09.00 Uhr Werktagsmesse Kusel
17.30 Uhr Werktagsmese Nanzdietschweiler

Wir bitten um Beachtung:
Alle Gottesdienstteilnehmer müssen einen eigenen
Mund-Nasen-Schutz tragen auch während des Gottes-
dienstes. Wenn Sie einen Gottesdienst an Sonn-oder Fei-
ertagen besuchen möchten, müssen Sie sich vorher tele-
fonisch im Pfarrbüro in Kusel anmelden (Telefon:
06381/437170). Bei der Anmeldung werden Name,
Adresse, Telefonnummer und ggfs. die Mailadresse er-
fasst. Bei den Werktagsmessen ist keine vorherige Anmel-
dung notwendig.

Von allen Teilnehmenden müssen aber Name, Adresse
und Telefonnummer erfasst werden. Die erfassten Daten
werden für mindestens drei Wochen aufbewahrt und aus-
schließlich im Bedarfsfall der Kontaktrückverfolgung an
die staatlichen Behörden weitergegeben.

Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/43717-0
Fax: 06381/43717-99
Homepage: Pfarrei-Kusel.de
Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag – Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert
Pfarrer Kazimierz Cwierz
Pfarrer Roland Spiegel
Gemeindereferent Michael Huber

Katholische Pfarrei Hl. Remigius
Hüffler, Kusel, Glan-Münchweiler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichenbach-Steegen, Hoof

Gottesdienste
Gottesdienst Breitenbach
07.03. 09:00 Uhr

Gottesdienst Dunzweiler
07.03. 10:30 Uhr

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr
Donnerstags v. 09:30-12:00 Uhr
oder unter Telefonnummer 06386/330

Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag, 07.03. 10:00 Uhr

Wenn Sie den Gottesdienst weiterhin per Post oder
E-Mail erhalten möchten, melden Sie sich gerne im
Pfarramt.
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags und freitags 14:00 bis 18:00 Uhr,
Saarpfalzstraße 16a, 66914 Waldmohr
Tel.: 06373/9312

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach,
Dunzweiler, Waldmohr

Sportmeldungen

TuS Schönenberg 1890 e.V.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten
hat Edith Geyer den Turn- und
Tanzbereich des TuS Schönen-
berg mitgestaltet. Nun ist sie zum
Ende des letzten Jahres in den
wohlverdienten „Ruhestand“ ge-
gangen.
Als Edith Geyer 1997 zum TuS
Schönenberg kam, hatte sie ein
konkretes Ziel vor Augen: Sie woll-
te der Turn- und Tanzabteilung des
Vereins zu neuer Blüte verhelfen
und die Halle wieder „beleben“.
Was zunächst in einer kleinen El-
tern-Kind-Gruppe mit gerade ein-
mal drei Kindern begann, entwi-
ckelte sich unter Edith Geyers Lei-
tung innerhalb von fünf Jahren zu
einer umfassenden Turnabteilung
mit ca. 100 Kindern unterschiedli-
cher Altersgruppen. So etablierten
sich neben dem Eltern-Kind-Tur-
nen auch Kleinkinder- und Kinder-
turnen, Bubenturnen und ver-
schiedene Tanzgruppen. Edith Ge-
yer hat es zusammen mit anderen
gut ausgebildeten Übungsleite-
rInnen geschafft, dass der Bereich

„Turnen“ im Vereinsleben wieder
an Bedeutung gewann und neben
dem Fußball zum Aushängeschild
des TuS wurde.
Für diese Leistung erhielt sie die
silberne Ehrennadel des Vereins.
Dem Engagement von Edith Geyer
ist es auch zu verdanken, dass
sich 1998 aus einer der Mädchen-
turngruppen eine Tanzgarde ent-
wickelte und so nach vielen Jahren
endlich wieder eine vereinseigene
Garde auf der Faschingsbühne
des TuS stand. Dass auch heute
noch einige dieser damaligen Gar-
detänzerinnen beim TuS aktiv
sind und das Vereinsleben als
Ausschuss- oder Vorstandsmit-
glieder mitgestalten, ist letztend-
lich der guten Nachwuchsarbeit
von Edith Geyer als Leiterin der
Turnabteilung zuzuschreiben.
Auch nachdem sie das Amt als
Leiterin der Turnabteilung 2010
niedergelegt hatte, blieb sie im
Vereinsleben engagiert. So war
sie lange Zeit in der Gruppe der
Turnerfrauen aktiv und trainierte

zuletzt erfolgreich die Senioren-
turngruppe „50 Plus“ mit nahezu
20 TeilnehmerInnen. Dass Edith
Geyer nun kürzertreten und den
„TuS-Ruhestand“ genießen möch-

Verabschiedung von Edith Geyer

te, sei ihr natürlich gegönnt,
wenngleich damit gewisserma-
ßen eine Turn-Ära zu Ende geht.
Der Vorstand bedankt sich bei
Edith Geyer für das große Engage-

ment und die tolle Vereinsarbeit
und wünscht ihr für die Zukunft al-
les Gute und vor allem viel Ge-
sundheit.
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Alina Ullmann (rechts) und Alexandra Becker (links) danken Edith Geyer (Mitte) für ihre
Vereinsarbeit beim TuS Schönenberg


